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für  die  gewerblichen  Arbeitlh; 
der  Bekl ei dungsind ust rnec'.VíTy 

in  Westfalen to"iUiii 
vom  13.  Mai   198o 

Zwischen dem 

Verband déi: Bekleidungsindustrie für Westfalen, Bielefeld 

und der 

Gewerkschaft Textil-Bekleidung 

wird folgender Urlaubstarifvertrag abgeschlossen: 

§ ľ- ^ 

Der Tarifvertrag gilt 

räumlich: 

fachlich: 

persönli ch 

für das Gebiet der Regierungsbezirke Arnsberg, 
Detmolder und Münster, 

für die Betriebe der Bekleidungsindustrie ein- 
schließlich der Hilfs- und Nebenbetriebe, 

für Arbeitnehmer, die eine der Invalidenver- 
sicherungspf l.i cht unterliegende Tätigkeit 
ausüben. 

Jeder gewerbliche Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch 
auf Gewährung eines bezahlten Erholungsurlaubs. Dieser beträgt 

ab dem Kalenderjahr 1979 

ab dem Kai enderjahr, 1981 

ab dem Kalenderjahr 1982 

28 Arbeitstage 

29 Arbeitstage und 

30 Arbeitstage. 

Von dem Erholungsurlaub können 5 Tage im Winter und weitere 6 Tage 
im Zusammenhang mit Feiertagen und ähnlichen Ereignissen gewährt 
werden. 

§ 3 

Als Arbeitstage gelten alle Kalendertage, an denen der Arbeitnehmer 
zu arbeiten hat. Hierbei zählen je Woche 5 Arbeitstage als Urlaubs- 
tage, unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer an mehr oder weniger 
als 5 Tagen in der Woche zu arbeiten hat. 
Krankheitstage, die auf einen Urlaubstag fallen, werden nicht auf 
den Urlaub angerechnet. 
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§ 4   . 

Je nach den betrieblichen Belangen kann .der Urlaub für alle 
Arbeitnehmer gleichzeitig oder einzeln gewährt v/erden. In Betrieben, 
die geschlossen Urlaub nehmen, können SanderwUnsche bezüglich einer, 
anderweitigen Urlaubsgewährung nicht berücksichtigt werden. Im 
übrigen gilt § 87 Abs. 1 Ziffer 5 des Betriebsverfassungsgesetzes. 

§ 5 

1) Arbeitnehmer, die während des Kalenderjahres eintreten oder 
ausscheiden, erhallten für jeden vollen und für jeden angefangenen 
Monat deV Betriebszugehörigkeit ein Zwölftel des ihnen in diesem 
Jahr zustehenden Urlaubs. 

2) Abweichend von 
vollen Jahresu 
ausscheiden we 

a) 

b) 

wegen Eintr 
aus der ges 

aufgrund ei 
Verhältnis 

Ziffer 1) haben die Arbeitnehmer Anspruch auf den 
rlaub, die in der zweiten Hälfte eines Kalenderjahres 

itts in den Ruhestand oder Erwerbsunfähigkeit Rente 
etzlichen Sozialversicherung bezogen wird oder 

ner Kündigung nach § lo'Abs.'l MuSehG das Arbeits- 
beendet wird. . 

§ 8 d MuSchG bleibt davon unberührt. 

3) 

4) 

Bruchteile von 
ben, sind auf 

Hat der Arbeit 
ihm zustehende 
Urlaubsentgelt 

Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag erge- 
volle Urlaubstage aufzurunden. 

nehmer im Falle des Abs. 1 bereits Urlaub über den 
n Umfange hinaus erhalten, so kann das dafür gezahlte 
nicht zurückgefordert werden. 

Der Url aubsansprucli muß spätestens bis zum 31. März des folgenden 
Kalenderjahres geltend gemacht werden, andernfalls erlischt er. 

hat keinen 

§ 7 

Wer bis zum 17. 5. 1979 aus dem Betrieb ausgeschieden ist; 
Anspruch aufgrund der Neuregelung in diesem Tarifvertrag. 

§ 8 

Bestehende günstigere betriebliche oder einzelvertragliche Urlaubs- 
vereinbarungen werden durch diesen Tarifvertrag nicht berührt. 

• § 9 

Im übrigen geltendas Bundesurlaubsgesetz vom ,8. 1. 1963 in der Fas- 
sung vom 29. lo. 1974 bzw. die. besonderen gesetzlichen Urlaubsbestim- 
mungen. 

• § lo 

Dieser Tarifvertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Er kann mit einer Frist 
von 2 Monaten erstmals zum 3o. 4. 1985, danach mit der gleichen Frist 
jeweils zum Jahresende gekündigt werden, • 

Sindelfingen, den 17. Mai 1979 

§ 5 eingefügt durch Tarifvertrag vom 13, Mai 198o. 

Bonn/Bielefeld, den 13. Mai 198o 

Verband  dei leidTjngsindustrie 
'falen. 

^l^Ctcou^ 

Gewerkschaft 
Textil-Beklej^ung 

M. 
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ÜAnz. Nr. j33 vorn ^3..D^e^be<^^

o^ai^oL NorcLr^e^-^&S-^ate^
Bekanntmachung

über die Allgemeinverbindlicherklärung von
Tarifverträgen für die Bekleidungsindustrie

Vom 17. November 1980

Auf Grund des § 5 Abs. l des Tarifvertragsgesetzes_m_de^
Fassung der Bekanntmachung vom 25 August 1969 (BGBI.
S.~T323)', geändert dui-ch das Heimarbeitsanderungsgesetz vom
29. '0ktober"1974 (BGB1. ! S. 2879), in Verbindung mit § 12
der Verordnung zur Durchführung des Tanfvertragsgesetzes
vom 2Ö"Febru-ar 1970 (BGB1. I S. "l 93) werden im Binvemeh-
me'n mit "dem Tarifaussdiuß nachstehend näher bezeichnete
Tarifverträge für allgemeinverbindlidi erklärt:
l. Lohntarif vertrag für die gewerblichen Arbeitnehmer der

Bekleidungsindustrie in Westfalen vom 13. Mai 1980,
2. Tarifvertrag über die Vercpfftungen (Ausbildungsbeihilfen)

für die für gewerbliche 6erufe Auszubildenden der Be-
kleidungsindustiie in Westfalen vom 13. Mai 1980,
Urlaubstarifvertrag für die gewerblichen Arbeitnehmer der
Bekleidungsindustrie in Westfalen vom 13. Mai 1980,

4. Tarifvertrag über zusätzliches Uriaubsgeld für die gewerb-
lidien Arbeitnehmer der Bekleidungsindustrie in Westfalen
vom 13. Mai 1980,

5. Gehaltstarifvertrag einschließlich der Ausbildungsvergutun-
gen für die Angestellten der Bekleidungsindustrie in West-
falen vom 13. Mai 1980,

6. Urlaubstarifvertrag für die Angestellten und die für Ange-
stelltenberufe Auszubildenden der Bekleidungsindustrie in
Westfalen vom 13. Mai 1980,

7. Manteltarifv ertrag für die Angestellten der Bekleidungs.
Industrie in Westfalen vom 27. April 1971 in der Fassung
vom 13. Mai 1980 mit Pr<»tekoHnotiz vom 9. September 1990.

(die Tarifverträge zu Nummer l, 2, 4 und 5 ken nen erstmalig
zum 30. April 1981 gekündigt werden, die Tarifverträge zu
Nummer 3'und 6 erstmalig zum 30. April 1985 sowie Tarif-
vertrag zu Nummer 7 erstmalig zum 31. 12. 1981),
abgeschlossen zwischen
a) dem Verband der Bekleidungsindustrie für Westfalen, Det-

molder Straße 12, 4800 Bielefeld, einerseits, und

b) der Gewerkschaft Textil-Bekleidung durch die Bezirkslei-
tung Minden-Lippe, Marktstraße 10, 4800 Bielefeld l, an-
dererselts.

leltungsbereich
Räumlidi: Für das Gebiet der Regierungsbezirke Arnsberg,

Detmold und Münster.

FaAUA; Für die Betriebe der Bekleidungsindustrie ein-
schließlidi der Hilfs- und Nebenbetriebe.

Persönlidi: Die Tarifverträge zu Nummer l, 3 und 4 für die
gewerblichen Arbeitnehmer, die eine der Invali-
denversicherungspflicht unterliegende Tätigkeit
ausüben,

der Tarifvertrag zu Nummer 2:
für die für gewerbliche Berufe Auszubildenden,
die Tarifverträge zu Nummer 5 und 7:
für die Angestellten und die für die Angestellten-
berufe Auszubildenden.

Nicht erfaßt von der Allgemeinverbindlicherklärung werden
Betriebe und Betriebsabteilungen, in denen eine andere tarif-
lidie Regelung gilt oder nadi. § 4 Abs. 5 TVG nadiwirkt.

Die Allgemeinverbindlichkeit beginnt am l. Mai 1980.
Betroffene Arbeitgeber und Arbeitnehmer können gemäß

§ 9 der Verordnung zur Durdiführung des Tarifvertragsgeset-
zes von einer der Tarifvertragsparteien Absdiiift der Tarif-
vertrage gegen Brstattung der Selbstkosten verlangen.

Düsseldorf, den 17. November 1980

Der Minister

für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Berichtigung
der Bekanntmachung iiber'die Allgemein-

verbindlicherklärung von Tarifverträgen für die
Bekleidungsindustrie

In der Bekanntmachung des Ministers für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales über- die AIIgemeinveTbmdlidierklärung
von Tarifverträgen für die Bekleidungsindustrie vom 17. No".
yember 1980 (BAnz. Nr, 233 vom 13. Dezember 1980) muß die
letzte Position der Angaben zum persönlichen GeltungsbereiA
richtig lauten:
"die Tarifverträge zu Nummer 5 bis 7:

für die Angestellten und die für die Angestelltenberufe Aus-
zubildenden."

«S>A^.2> Mr, ^ \}<^^. ~?-x/I><S^

In Vertretung
Nelles


